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Allgemeines zum PPK-Abfall (Papier, Pappe, Kartonage) 

PPK-Abfall im Sinne der Abfallwirtschaftssatzung sind alle unverschmutzten, unbe-
schichteten Papierprodukte ohne Fremdstoffe. 

Was gehört beispielsweise zum PPK-Abfall? 
 

- Briefumschläge 
- Broschüren, Kataloge 
- Bücher (ohne Kunststoffeinband) 
- Kartonagen, Pappe, Papierverpackungen 
- Schreibpapier, Schulhefte 
- Zeitungen, Zeitschriften 
- Hefte 
- Schreib- und Computerpapier 

 

 

Was gehört beispielsweise nicht zum PPK-Abfall? 

 

- Aktenordner 
- Back-, Transparent- und Kohlepapier 
- Fotos und Fotopapier 
- Milch- und Getränkeverpackungen 
- stark verschmutztes Papier 
- Tapetenreste 
- Zellstofftücher und Hygienetücher 

 

 


